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1. Schuldnerin: Schmitter.Schmitter GmbH, Rohnacker-
strasse 5, 9445 Rebstein

2. Konkurseröffnung: 13.07.2005
3. Konkurseinstellung: 29.09.2005
4. Frist gem. Art. 230 Abs2 SchKG: 20.10.2005
5. Kostenvorschuss: CHF 5’000.00

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als geschlossen er-
klärt, falls nicht ein Gläubiger innert der obgenannten
Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung
den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung wei-
terer Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.

6. Bemerkungen: In der Konkursmasse befinden sich ver-
pfändete Vermögenswerte. Gemäss Art. 230a Abs. 2 SchKG
kann jeder Pfandgläubiger beim Konkursamt die Verwer-
tung seines Pfandes verlangen.
Für den Fall, dass kein Kostenvorschuss geleistet und das
Konkursverfahren definitiv geschlossen bleibt, wird den
Pfandgläubigern hiermit Frist bis 14. November 2005 ein-
geräumt, die Verwertung des Pfandes zu verlangen.
Verlangt kein Gläubiger fristgemäss die Verwertung seines
Pfandes, so werden die Aktiven nach Abzug der Kosten mit
den darauf haftenden Lasten, jedoch ohne die persönliche
Schuldpflicht, auf den Staat übertragen, wenn die zustän-
dige kantonale Behörde die Übertragung nicht ablehnt.
Lehnt die zuständige kantonale Behörde die Übertragung
ab, so verwertet das Konkursamt die Aktiven.
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